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Arbeiten im Ausland 

Eine Information der Steuerberaterkammer Nürnberg 

Die Globalisierung führt dazu, dass immer mehr 

Arbeitnehmer zumindest zeitweise im Ausland ar-

beiten. Es gibt viele Möglichkeiten im Ausland zu 

arbeiten, sei es für einen deutschen Arbeitgeber 

oder einen ausländischen, nur ein paar Monate o-

der mehrere Jahre. Dabei kann der Steuerpflich-

tige entweder seinen Wohnsitz in Deutschland be-

halten oder aufgeben und ganz ins Ausland ziehen. 

Je nachdem welche Variante gewählt wird, gelten 

besondere Steuerregeln. „Dabei gilt es, komplexe 

steuerrechtliche und sozialversicherungsrechtli-

che Regelungen zu beachten. Wir empfehlen da-

her jedem, sich bereits vor einer Tätigkeit im Aus-

land über diese Bestimmungen zu informieren und 

steuerlich beraten zu lassen, um doppelte Steuer-

zahlungen oder Nachzahlungen zu vermeiden“, so 

die Steuerberaterkammer Nürnberg. 

 

Steuerliche Aspekte 

Bei der steuerrechtlichen Beurteilung müssen  

neben dem innerdeutschen Steuerrecht auch das 

Steuerrecht des ausländischen Staates sowie –  

soweit vorhanden – die Abkommen zwischen bei-

den Staaten (Doppelbesteuerungsabkommen) be-

achtet werden.  

 

Eine Grundregel des deutschen Einkommensteu-

ergesetzes besagt, dass immer in dem Staat Steu-

ern aufgrund einer unbeschränkten Steuerpflicht 

gezahlt werden müssen, wo der Steuerpflichtige 

ansässig ist, d. h. seinen Wohnsitz oder gewöhnli-

chen Aufenthalt hat. Dort wird dann grundsätzlich 

das gesamte inländische und ausländische Ein-

kommen versteuert. Das Ganze nennt sich 

Welteinkommensprinzip. Einen Wohnsitz hat je-

mand dort, wo er eine Wohnung unter Umständen 

innehat, die darauf schließen lassen, dass er die 

Wohnung beibehalten und benutzen wird. Der ge-

wöhnliche Aufenthalt einer Person ist dort, wo sie 

sich unter Umständen aufhält, die erkennen las-

sen, dass sie an diesem Ort oder in diesem Gebiet 

nicht nur vorübergehend verweilt. 

 

Behält der Arbeitnehmer seinen Wohnsitz in 

Deutschland bei, so ist er dort weiterhin unbe-

schränkt steuerpflichtig. Wird der Arbeitnehmer 

von einem inländischen Arbeitgeber in das Aus-

land entsandt, so spricht man von einer sogenann-

ten Outbound-Entsendung. Da die unbeschränkte 

Steuerpflicht des Arbeitnehmers aufgrund seines 

in Deutschland beibehaltenen Wohnsitzes auch 

weiterhin besteht, erstreckt sich der deutsche Be-

steuerungsanspruch auf das Welteinkommen und 

somit auch auf die im Ausland erzielten Einkünfte 

aus nichtselbstständiger Tätigkeit. Dabei kommt 

es für den aus der unbeschränkten Steuerpflicht 

resultierenden Besteuerungsanspruch nicht da-

rauf an, ob der Arbeitslohn weiterhin von dem in-

ländischen Arbeitgeber gezahlt wird oder (auf der 

Grundlage eines mit der ausländischen Tochterge-

sellschaft im Zuge der Entsendung (neu) abge-

schlossenen Arbeitsvertrages) von der ausländi-

schen Tochtergesellschaft. 

 

Gibt der Arbeitnehmer bei einer Tätigkeit im Aus-

land seinen Wohnsitz und gewöhnlichen Aufent-

halt in Deutschland vollständig auf, so erlischt da-

mit seine unbeschränkte Steuerpflicht in 
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Deutschland. Daraus können sich erhebliche steu-

erliche Konsequenzen ergeben. Nach seinem 

Wegzug ist der Arbeitnehmer im Regelfall nur 

noch mit Einkünften in Deutschland beschränkt 

steuerpflichtig, deren Quellen auch in Deutsch-

land liegen. 

 

Wird das Gehalt durch einen inländischen Arbeit-

geber gezahlt, so ist dieser zur Einbehaltung und 

Abführung der Lohnsteuer verpflichtet. Wird da-

gegen das Gehalt durch einen im Ausland ansässi-

gen Arbeitgeber gezahlt, so erfolgt die Versteue-

rung durch eine Veranlagung zur Einkommens-

teuer. 

 

Deutsche Staatsangehörige, die im Inland weder 

Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt haben, 

jedoch zu einer inländischen juristischen Person 

des öffentlichen Rechts in einem Dienstverhältnis 

stehen und dafür Arbeitslohn aus einer inländi-

schen öffentlichen Kasse beziehen, unterliegen 

der erweiterten unbeschränkten Steuerpflicht. 

Dies gilt auch für die zu ihrem Haushalt gehören-

den Angehörigen mit deutscher Staatsangehörig-

keit. Hierunter fallen insbesondere ins Ausland 

entsandte deutsche Staatsangehörige als Mitglie-

der einer diplomatischen Mission oder konsulari-

schen Vertretung. 

 

Vermeidung einer möglichen Doppelbesteuerung 

Bei Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit 

liegt das Besteuerungsrecht regelmäßig beim Tä-

tigkeitsstaat. Dies wird durch das jeweils abge-

schlossene Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 

geregelt. Aufgrund seiner vielfältigen internatio-

nalen Verflechtungen hat Deutschland mit über 

100 Staaten (z. B. Österreich, Frankreich, Kanada 

und Japan) Doppelbesteuerungsabkommen abge-

schlossen, um eine doppelte steuerliche Erfassung 

der Einkünfte nach Möglichkeit zu vermeiden. Hin-

sichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung des DBA 

orientiert sich Deutschland regelmäßig an dem 

OECD-Musterabkommen (OECD-MA). Dies sieht 

bei einer aktiven Arbeitstätigkeit vor, dass das Be-

steuerungsrecht grundsätzlich der abkommens-

rechtlichen Ansässigkeit des Arbeitnehmers folgt, 

es sei denn, die Tätigkeit wird im anderen Ver-

tragsstaat ausgeübt. Ansässig ist der Arbeitneh-

mer dort, wo sich der Mittelpunkt seiner Lebens-

interessen befindet, also z. B. seine Familie lebt, 

sofern er in beiden Staaten über einen Wohnsitz 

verfügt. Einige wenige Doppelbesteuerungsab-

kommen enthalten darüber hinaus zusätzliche Be-

sonderheiten für Grenzgänger. 

 

Das OECD-MA sieht auch vor, dass das Besteue-

rungsrecht nicht an den Tätigkeitsort wechselt, 

wenn der Arbeitnehmer seine Tätigkeit nur für 

kurze Zeit, d. h. nicht länger als 183 Tage im Tätig-

keitsstaat ausübt. Das Besteuerungsrecht ver-

bleibt dann also bei Deutschland als dem Ansässig-

keitsstaat. 

 

Hiervon gibt es eine Ausnahme, wenn der Arbeit-

nehmer von einem im Tätigkeitsstaat ansässigen 

Arbeitgeber bezahlt wird oder die Vergütungen 

von einer Betriebsstätte getragen werden, die der 

deutsche Arbeitgeber im Tätigkeitsstaat unterhält. 
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Sozialversicherungsrechtliche Aspekte 

Komplizierter ist jedoch die sozialversicherungs-

rechtliche Behandlung von Arbeitnehmerentsen-

dungen. Im Rahmen der Sozialversicherung gilt 

grundsätzlich das sogenannte Territorialprinzip, d. 

h. ein Arbeitnehmer ist in dem Land versichert, in 

dem er auch seine Tätigkeit ausübt.  

 

Da es allerdings im Rahmen einer Entsendung re-

gelmäßig im Interesse der entsandten Arbeitneh-

mer liegt, nicht den Schutz der deutschen Sozial-

versicherung zu verlieren, lässt das deutsche 

Recht durch die sogenannte Ausstrahlung auch 

Ausnahmen zu. Danach gilt das deutsche Sozial-

versicherungsrecht für ein in Deutschland bereits 

bestehendes Beschäftigungsverhältnis im Ausland 

weiter, wenn die Entsendung im Voraus befristet 

ist: Dies kann entweder durch die Eigenart der Be-

schäftigung, z. B. der Bau einer bestimmten An-

lage, oder aber durch eine vertragliche Vereinba-

rung, z. B. zweijährige Tätigkeit in einem bestimm-

ten Land, erfolgen.  

 

Unter diesen Umständen kann auch eine mehrere 

Jahre andauernde Tätigkeit noch eine Entsendung 

sein. Zu Einzelheiten bei nur vorübergehenden 

Entsendungen sowie Ausnahmen vom Territoriali-

tätsprinzip zur Vermeidung etwaiger Doppelbelas-

tungen sollte ein Experte herangezogen werden. 

Weitere Besonderheiten gelten außerdem bei ei-

ner Entsendung in einen Mitgliedstaat der EU oder 

in einen Staat, mit dem Deutschland ein bilatera-

les Abkommen über die soziale Sicherheit abge-

schlossen hat. 

Fazit 

Aufgrund der Komplexität, der vielen Ausnah-

meregelungen und Besonderheiten empfiehlt die 

Steuerberaterkammer Nürnberg jedem, sich von 

einem Steuerexperten beraten zu lassen, bevor 

eine Auslandstätigkeit aufgenommen wird. Steu-

erberater sind u. a. zu finden im Steuerberater-

Suchdienst auf der Website der Steuerberater-

kammer Nürnberg unter www.stbk-nuernberg.de 

 

 

 

Wer ist die Steuerberaterkammer Nürnberg? 

Die Steuerberaterkammer Nürnberg ist die beruf-

liche Selbstverwaltung aller in ihrem Kammerge-

biet Raum Nordbayern niedergelassenen Steuer-

berater, Steuerberaterinnen und Steuerbera-

tungsgesellschaften (5.410, Stand 01.01.2020). 

Das Gebiet umfasst die vier Regierungsbezirke in 

Nordbayern mit den dortigen Städten Bayreuth, 

Würzburg, Regensburg und Ansbach. 

stbk-nuernberg.de 

 

Ansprechpartner für die Presse 

Gern stehen Ihnen kompetente Vertreter der 

Steuerberaterkammer Nürnberg für weitere Aus-

künfte oder Erläuterungen zu diesem Thema im 

Rahmen eines Interviews zur Verfügung. 

 

Urheberrecht 

Die Verwendung dieses Textes ist kostenlos. Aus 

urheberrechtlichen Gründen ist die Quellangabe 

(Steuerberaterkammer Nürnberg) erforderlich. 

 

http://www.stbk-nuernberg.de/

